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1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen: 
 
Die 1. Änderung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019, betreffs der Ersetzung notwendiger Stell-
plätze durch Abstellplätze für Fahrräder und dem Ausschluss oberirdischer Doppelparkierungsan-
lagen, wird wie in der Anlage 1 der Beschlussvorlage beiliegend zur Rechtskraft gebracht. 
 
 

Sachdarstellung: 
In der Stadtverordnetenversammlung am 08.04.2019 wurde der Beschluss zur Neufassung der 
Stellplatzsatzung der Stadt Usingen getroffen. Hierbei wurde bereits in der Sachdarstellung (s. 
Beschl. Vorlage XI/6-2019) dargelegt, dass aufgrund der Novellierung der HBO insbesondere die 
Bedeutung der Pflicht zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder verbindlich wurde. Weiter-
gehend hat der Gesetzgeber in § 52 Abs. 4 HBO eine Regelung getroffen, wonach bis zu einem 
Viertel der notwendigen PKW-Stellplätze durch die Schaffung von Abstellplätzen für Fahrräder 
ersetzt werden kann. Diese Regelung tritt gem. § 93 Satz 2 HBO zum 07.06.2019 in Kraft, wenn 
sie nicht durch gemeindlichen Beschluss verändert wird.Mit der 1. Änderung der Stellplatzsatzung 
vom 08.04.2019 soll der Ausschluss zur Anwendung des § 52 Abs. 4 beschlossen werden. 
 
In § 3 – Gestaltung der Stellplätze – wird ein neuer Absatz (9) eingefügt mit der Regelung, dass 
oberirdische Doppelparkierungsanlagen ausgeschlossen werden. 
 
In der Fassung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019 ist noch eine redaktionelle Änderung erfor-
derlich, im § 8 – Ordnungswidrigkeiten. Hier ist in Absatz 1, in Zeile 1, die Bezugnahme auf die 
novellierte HBO richtig aufzunehmen, indem es richtigerweise lauten muss: 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer 
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